
Steinen Kunst und 
Kultur
Reihe Klassik @ 5  
05.11.2023 / 17 Uhr / 
kath. Kirche Höllstein
 In der Kammermusik des frühen 

19. Jahrhunderts hat die Gitarre 

recht verbreitet Anwendung und 

Anerkennung gefunden, gab sie doch 

gerade in kleineren Besetzungen 

mit Streichern und/oder Bläsern 

ein klanglich runderes Fundament 

ab als die zeitgleich verfügbaren 

Tasteninstrumente. Ebenso war es 

gängige Musizierpraxis, die Besetzung 

als durchaus variabel zu betrachten. 

  Das Trio Cordavento nimmt sich der aparten Kombination von Flöte, Klarinette und Gitarre an 

und hat dazu ein interessantes und kontrastierendes Programm zusammengestellt. 

Das Trio von Francesco Molino op. 45 ist klassisch dreisätzig angelegt und pfl egt einen leichten 

und unterhaltsamen Ton. Von Ludwig van Beethoven, dessen Urheberschaft allerdings nicht 

zweifelsfrei gesichert ist, erklingt das Duo WoO 27 Nr. 1, ebenfalls dreisätzig mit einem nur kurzen, 

dafür sehr stimmungsvollen Larghetto.

  Für moderne Kontraste im Programm des Trios Cordavento sorgen „Entr’acte“ von Jacques 

Ibert für Flöte und Gitarre sowie vier Préludes aus Claude Debussys „Premier Livre“ in einer 

Bearbeitung von Richard Dünser. Zum Abschluss gelangt das Trio Op. 16 von Joseph Kreutzer 

in Originalbesetzung zur Auff ührung, wiederum dreisätzig und mit einem damals in Mode 

gekommenen „alla Polacca“ als Schlusssatz.

Trio Cordavento
Judica Sievers, Flöte, Peter Geisler, Klarinette und Bassetthorn, Wolfgang Hillemann, Gitarre

Eintrittskarten für Einzeltickets sind erhältlich an der Konzertkasse ab 16:30 Uhr,

für 12 Euro (bis 18 Jahre kostenfreier Eintritt).

N E U: Klassik@5-Saisonkarte sind erhältlich im Musikschulbüro zu den bekannten 

Bürozeiten für 50 Euro (für 5 Konzerte). Die Saisonkarten sind übertragbar.

Öff nungszeiten Musikschulbüro: 
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich am Mittwoch von 14:00 bis 
16:00 Uhr
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Karten für den alemannischen Poetry-Slam
  Zum zweiten Mal fi ndet ein Poetry-Slam-Wettbewerb auf Alemannisch statt, in diesem Jahr 

am 28. Oktober 2023 im Kurhaus Titisee. Hierfür sind aktuell noch Karten im Vorverkauf 

erhältlich. Der alemannische Poetry-Slam ist eine Kooperationsveranstaltung des Naturparks 

Südschwarzwald e. V., der Muettersproch-Gsellschaft und der Hochschwarzwald Tourismus 

GmbH (HTG). Die Veranstaltung am 28. Oktober 2023 beginnt um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 

Uhr). Sie wird vom SWR4 aufgezeichnet und im Nachgang als Mitschnitt gesendet. 

   Karten für den Poetry-Slam gibt es im Vorverkauf bei den Touristinfos der HTG, bei der 

Badischen Zeitung und bei Reservix (bis Samstag, 28. Oktober, um 12 Uhr) sowie an der 

Abendkasse (solange der Vorrat reicht).
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Notrufnummern, Bereitschaftsdienste, wichtige Rufnummern

Polizei/Notruf                      110  
Feuerwehr und Rettungsdienst                    112      
Krankentransport                                     19222  
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:          0180322255535
Gas        66 90 86  
Energiedienst AG Service-Nr.               07623 92-1800 
Störungs-Nr.                                   07623 92-1818  
Diakonisches Werk Schopfheim kirchl. 
Sozialarbeit, allg. Lebensberatung, Sozialberatung       2720
Zeugenhilfe (Opfer-Zeugenbetreuung)  
LG Waldshut-Tiengen                         07751/881 309
Krankenhaus Schopfheim    395-0   
Giftnotruf Freiburg          0761/270-4361  
Drogen- Jugendberatung               07621/2085  
Telefon-Seelsorge      0800/1110111   
Hospizgruppe Schopfheim: Ehrenamtliche 
Begleitung schwerkranker und sterbender 
Menschen, Entlastung der Angehörigen. Sie 
erreichen uns unter der Tel.-Nr   07622-697596-0 
e-mail: hospiz-schopfheim@gmx.de 
Bereitschaftsdienst Tierärzte: Für Notfälle außerhalb der Sprech-
zeiten an Werktagen / Feiertagen und Wochenenden sind die er-
reichbaren Praxen und Kliniken auf  www.tiernotdienst-loerrach.de        
aufgeführt und über die zentrale Notdienstnummer   
07621 3528   zu erreichen       
DRK:   Menue-Service (Mahlzeitend. Tiefkühlfrisch)   07621 / 151549     

I-punkt der Fritz-Berger-Stiftung Zell im Wiesental: 
Bürgerheim, Hans-Fräulin-Platz 2                07625 / 9188775
Mittwochs von 9 bis 13 Uhr
Rechtliche Betreuungen/SKM       07622/671717-0 
Kinder-Jugendtelefon 
(Mo-Fr 14.00 Uhr bis20.00 Uhr kostenlos) 0800 / 1110333       
Kinderschutzbund Schopfheim Büroz. Mo, 
Mi, Do, Fr  v. 9-11 Uhr, psych. Beratung von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern, Tagesmütter-
und Babysittervermittlung   63929 
Polizeirevier Schopfheim           66698-0  
Psychologische Beratungsstelle         5800    
Zufl uchtsort für mißhandelte Frauen und 
ihre Kinder, Tag und Nacht erreichbar unter:   07621/49325
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e.V.:
Demenzberatungsstelle , Graziella Scholer, 
Haagenerstraße 15a, 79539 Lörrach,     07621/9275-21
Häuslicher Betreuungsdienst und Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz, Carola Behringer, Haagenerstraße 15a, 
79539 Lörrach,          07621/9275-25
CURARE gGmbH Ambulante Dienste des Evang. Sozialwerks 
Wiesental e.V. in Schopfheim & Umgebung Tel.: 07622 3900-138
info@curare-wiesental.de  www.curare-wiesental.de
Blaues Kreuz LörrachBeratung und Selbsthilfegruppen für Men-
schen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige 
Pestalozzistr.11, 79540 Lörrach-StettenAnmeldung über Tel. 
07621 / 44612 oder Mail: regiopsbloe@web.de

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Landkreis Lörrach
Teilweise gab es in der Vergangenheit für die augen-, kinder- und HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese wer-
den ab sofort über die bundesweite Rufnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.Anruf ist kostenlos. Öff nungs-
zeiten der Notfallpraxis in Schopfheim: Kreiskrankenhaus Schopfheim Schwarzwaldstr. 40  79650 Schopfheim. Öff nungszeiten Sa, So 
und an Feiertagen 9 – 13 Uhr und 16 – 19 Uhr. Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und nicht 
bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da, den Sie während der Öff nungszeiten 
ohne vorherige Anmeldung direkt aufsuchen können.

Recycling-Hof Schopfheim, Lusring 10
Es werden folgende Wertstoff e angenommen:
Sortenreines Papier (ungebündelt), Mischpapier (ungebün-
delt), Kartonage, Hohlglas, Altmetall, Aluminium, Möbel-
holz, Elektronikschrott, Haushaltsbatterien, Sanitärkeramik, 
Altkleider. Öff nungszeiten: Di 8-12 Uhr, Mi. 14-17 Uhr, Do 
14-17 Uhr, Sa 8-14 Uhr.

Recyclinghof Zell, Riedicher Straße 17 
Dienstag 09:00 - 12:00 Samstag 09:00 - 13:00 
Mittwoch 17:00 - 19:00

Samstag 28. Oktober 2023
Grünschnittannahme

Freitag 03. November 2023
Biotonne

Flüchtlingsbetreuung Hausen im Wiesental

Caritas Flüchtlingsbetreuung 

Wehrerstraße 5

79650 Schopfheim

Christine Scheller mob. 0151 6161 7795

e-mail: christine.scheller@caritas-loerrach.de

Moevi Akue  mob. 0151 6161 7726

   Te. 07621 410-5463

e-mail: moevikonto.akue@caritas-loerrach.de

Sprechstunde: mittwochs zwischen 14.00 und 16.00 Uhr  

nach Terminabsprache

Öff nungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag, Dienstag, Donnerstag 8 - 12 Uhr

Mittwoch 14 - 18 Uhr

Freitag 7 -12 Uhr
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Gemeindeverwaltung:

Gemeinde Hausen im Wiesental 
Landkreis Lörrach 
 

S A T Z U N G 
 

zur 13. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Hausen im Wiesental vom 20.03.2012 

 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4, 11 und 142 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20, 29 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Hausen im Wiesental am 24.10.2023 folgende Satzung zur Änderung der AbwS beschlossen: 
 
 

I. 
§ 42 erhält folgende Fassung: 
 

§ 42 
Höhe der Abwassergebühren, 

unterjährige Gebührenanpassung 
 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser 2,54 €. 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) beträgt je m² versiegelte Fläche 1,08 €. 

(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser   2,54 €. 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 a während des 
Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein 
Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

(5) Ändern sich die Gebührensätze innerhalb eines Veranlagungszeitraumes, so wird der für den 
neuen Schmutzwassergebührensatz maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. Zur Vermeidung 
übermäßiger Härten können jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen angemessen berücksichtigt 
werden. 

(6) Bei der Änderung des Niederschlagswassergebührensatzes innerhalb eines 
Veranlagungszeitraumes werden die für den neuen Niederschlagswassergebührensatz maßgeblichen 
versiegelten Flächen mit dem Zwölftelanteil berechnet, der dem Zeitanteil ab dem Änderungszeitpunkt 
entspricht. 

 
 

II. 
 

§ 45 Fälligkeit Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Die Vorauszahlungen gem. § 44 werden im Kalenderjahr 2024 zum 01.03., 01.06. 01.09. und 01.12. 
zur Zahlung fällig. 

 
 

III. 
 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
Hausen im Wiesental, den 24.10.2023 
 
 
 
 
Gez.         Dienstsiegel 
Philipp Lotter 
Bürgermeister 
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Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde Hausen im Wiesental 
geltend gemacht werden. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
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Amtliche Bekanntmachungen

 

Kurzprotokoll über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats 
_________________________________________________________ 

 
 

Sitzungsdatum: Dienstag, den 24.10.2023 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende 21:25 Uhr 
Ort, Raum: Feuerwehrsaal 

 

 
 
zu 1 Forsteinrichtungswerk Hausen im Wiesental 2024-2033 

 
Sachverhalt: 
 
Die Forsteinrichtung ist das mittelfristige Nachhaltigkeitssicherungsinstrument im öffentlichen 
Wald, sie wird im Abstand von 10 Jahren in Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Freiburg 
(höhere Forstbehörde) durchgeführt. Sie gliedert sich in die Teilbereiche Zustandserfassung, 
Vollzugsbewertung und Planungsvorschläge für das kommende Jahrzehnt. 
In der Sitzung vom 27.09.2022 hat der Gemeinderat die Ziele der Bewirtschaftung im Gemein-
dewald Hausen im Wiesental einstimmig beschlossen. Diese sind – neben den allgemein-
rechtlichen Vorgaben für die Waldbewirtschaftung – Grundlage für die Forsteinrichtung. 
Durch Beschluss des Gemeinderates werden die Planungsvorschläge für die Periode 
01.01.2024-31.12.2033 verbindliche Grundlage für die Bewirtschaftung des Gemeindewal-
des (mittelfristige Planung als Grundlage der jeweiligen Jahresplanungen) 
Andreas Sippel vom Regierungspräsidium stellt die Planungsvorschläge für das Forsteinrich-
tungswerk Hausen im Wiesental vor. 
 
Forsteinrichter Andreas Sippel vom Regierungspräsidium Freiburg stellt dem Gemeinderat die 
Ergebnisse zur geplanten Forsteinrichtung für die nächsten 10 Jahre vor. Hier wurde darauf 
hingewiesen, dass die Jäger für den Schutz für Wildverbiss zuständig sind. Der Hieb soll bei 
ca. 12.000 Festmetern liegen, wobei in diesem Zeitraum 15.000 Festmeter nachwachsen wer-
den. 
Den Gemeinderäten wurden die wesentlichen Inhalte vor Beginn der Gemeinderatssitzung vor 
Ort im Wald erläutert.  
 
Beschluss: 
Der Planung der Forsteinrichtungserneuerung für die Jahre 2024 bis 2033 wird zugestimmt. 
 
einstimmig beschlossen 
 
 
zu 2 Jährliche Betriebsplanung des Gemeindewaldes FWJ 2024; Haushaltsplan, 
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Die Produktionsplanung sieht wie folgt aus: 
Hiebsatz      1.142,00 Efm 
Holzbodenfläche        158,10 haH 
Durchforstungsfläche                      8,40 ha 
Vornutzung         490,00 Efm 
Haupt-/Dauerwaldnutzung       570,00 Efm 
Gesamtnutzung     1.060,00 Efm 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den Planungen für 2024 zu.   
 
Beschluss: 
Die vorgelegte Betriebsplanung für 2024 wird so akzeptiert. Die Betriebsplanung 2024 (Haus-
haltsplan mit Wirtschaftsziele, Produktionsplanung und Arbeits- und Kostenplan) wird hiermit 
beschlossen.  
 
einstimmig beschlossen 
 
 
zu 3 Kommunal Wohnbau Hausen i.W. - Darlehensaufnahme i.H.v. 420.000 € für 

die Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 
 
Sachverhalt: 
Herr RAL Jost stellt die Notwendigkeit der Kreditaufnahme aufgrund der Umbaumaßnahme 
Hebelstraße 30/32 vor. 
Für die Maßnahme stehen aus der Kreditermächtigung 2023 Darlehensaufnahmen als Finan-
zierungsmittel zur Verfügung. Die Generalsanierung Hebelstraße 30/32 wurde am 16.10.2023 
begonnen. Um die Zahlungsmittel zu gewährleisten wird zum 02.11.2023 eine Darlehensauf-
nahme i.H.v. 420.000 € erfolgen. 
 
Der Tilgungssatz für dieses Darlehen soll 2 % zuzüglich ersparter Zinsen betragen.  
 
Die Zins- und Tilgungsleistungen sollen vierteljährlich nachträglich, erstmals zum 
31.12.2023, erfolgen. Auszahlung/Valuta des Darlehens soll der 02.11.2023 sein. Eine Zu-
sammenstellung der eingegangenen Darlehensangebote wird dem Gemeinderat zur Ent-
scheidung als Tischvorlage am 24.10.2023 vorgelegt. 
 
Finanzierung: 
Die Darlehensaufnahmen wurden im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 als neue Krediter-
mächtigungen beantragt und mit Verfügung vom 24.02.2023 von der Rechtsaufsichtbehörde 
(Landratsamt Lörrach) i.H.v. insgesamt 420.000 € genehmigt. 
   
Beschluss: 

zu 4 

Sitzung des Gemeinderats vom 24.10.2023  Seite 1 von 6 
 

 
 
zu 2 Jährliche Betriebsplanung des Gemeindewaldes FWJ 2024; Haushaltsplan, 

Wirtschaftsziele, Produktionsplanung und Arbeits- und Kostenplan 
 
Sachverhalt: 
Die Forstverwaltung hat die Betriebsplanung für das Jahr 2024 vorgelegt. 
Die Planungsdaten werden von Herrn Förster Lars Neubauer vorgestellt. 
 
Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende Planung vor: 
 
Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt 
Einnahmen/Erträge          103.170,00 € 
Ausgaben/Aufwendungen           93.650,00 € 
Überschuss                  +    9.520,00 € 
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RAL Jost stellt den Kaufmännischen Jahresabschluss der Wasserversorgung 2021 vor, die 
durch die KPMG erstellt wurde. 
 Das Ergebnis ist negativ ausgefallen. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag nach Steuern in 
Höhe von 13.095,68 € (Vorjahr Jahresüberschuss 11.309,86 €). Die verkaufte Wassermenge 
betrug im Jahre 2021 = 97.560 cbm (Vorjahr = 104.167 cbm) und ist somit 6.607 cbm niedriger 
als 2020. Bei der Körperschaftssteuer mit Solidaritätszuschlag ergibt sich somit eine Steuer 
i.H.v. -2.298,24 € (Rückzahlung) 
(Vorjahr 8.207,65 €, Nachzahlung). Die Fraktionssprecher haben jeweils eine vollständige 
Fassung des Erläuterungsberichtes zur Körperschaftssteuererklärung 2021 zum 31.12.2021 
der Wasserversorgung Hausen im Wiesental erhalten. Der Jahresfehlbetrag resultiert aus er-
heblichen Mehraufwendungen Im Unterhaltungsaufwand (Quellschachtsanierung und Rohr-
brüche). 
 
Der Gemeinderat nimmt durch einstimmigen Beschluss Kenntnis hiervon.   
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt vom kaufmännischen Jahresabschluss 2021 der Wasserversorgung 
Hausen – von der KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Freiburg i.Br. erstellt – 
Kenntnis und beschließt dem Jahresabschluss 2021 zuzustimmen. Die einzelnen Summen 
sind nachfolgend dargestellt: 
 

1. Erträge    251.356,96 €  (VJ.   251.470,11 €) 
             davon Wassergebühren                232.255,44 €            (230.348,66 €) 
                          Wassermenge           97.560 cbm             (104.167 cbm) 

2. Aufwendungen   266.692,26 €  (VJ.    231.893,98 €) 
3. Ergebnis vor Steuern    -15.335,30 €  (VJ.      19.576,13 €) 
4. Ergebnis nach Steuern    13.095,68 €  (VJ.      11.309,86 €) 
5. Anlagevermögen                 1.710.053,92 € (VJ. 1.262.652,81 €) 
6. Verbindlichkeiten                    248,39 €  (VJ.      36.618,50 €) 
7. Bilanzsumme:            1.720.101,36 € (VJ. 1.283.312,45 €) 

 
einstimmig beschlossen 
 
 
zu 5 

 
Die Zins- und Tilgungsleistungen sollen vierteljährlich nachträglich, erstmals zum 
31.12.2023, erfolgen. Auszahlung/Valuta des Darlehens soll der 02.11.2023 sein. Eine Zu-
sammenstellung der eingegangenen Darlehensangebote wird dem Gemeinderat zur Ent-
scheidung als Tischvorlage am 24.10.2023 vorgelegt. 
 
Finanzierung: 
Die Darlehensaufnahmen wurden im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 als neue Krediter-
mächtigungen beantragt und mit Verfügung vom 24.02.2023 von der Rechtsaufsichtbehörde 
(Landratsamt Lörrach) i.H.v. insgesamt 420.000 € genehmigt. 
   
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Aufnahme eines Annuitätendarlehens i.H.v. 420.000 € mit einer 
Laufzeit von 5 Jahren mit Tilgung 2 % zuzüglich ersparter Zinsen zu. Die Zins- und Tilgungs-
leistungen sollen vierteljährlich nachträglich, erstmals zum 31.12.2023, erfolgen. Auszah-
lung/Valuta des Darlehens soll der 02.11.2023 sein. Der Abschluss soll beim günstigsten An-
bieter erfolgen. Eine Zusammenstellung der eingegangenen Darlehensangebote wird dem 
Gemeinderat zur Sitzung am 24.10.2023 vorgelegt.  
 
einstimmig beschlossen 
 
 
zu 4 Kaufmännischer Jahresabschluss Wasserversorgung 2021 

 
Sachverhalt: 
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Beim Niederschlagswasser ergibt sich nach der vorliegenden Kalkulation für das Jahr 2024 
ein Gebührensatz von 1,16 €/m². Durch die Rückgaben von insgesamt 12.494 €, kann man 
die Gebühr auf 1,08 €/m² senken. Somit erhöht sich die Gebühr gegenüber dem Jahre 2023 
lediglich um 0,01 €/m² von 1,07 €/m² auf 1,08 €/m².  
 
Die Gebührensätze müssen in der 13. Änderungssatzung der Abwassersatzung – AbwS be-
schlossen werden. 
 
Da im Jahre 2023 eine EDV-Änderung im Veranlagungsprogramm angestanden hatte muss-
ten die Vorauszahlungsraten einmalig auf 3 Raten festgesetzt werden. Diese Ratenzahlungen 
werden deshalb ab dem Jahre 2024 wieder auf vier Raten festgesetzt. Die Raten sind deshalb 
wieder in § 45 auf vier Raten festgesetzt worden.  
 
Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag zur Abwassergebührenkalkulation einstim-
mig zu.   
 
Beschluss: 
Der Beschussvorlage Gebührenkalkulation Abwasser 2024 der Firma Allevo aus Obersulm 
vom 06.10.2023 wird zugestimmt.  
Die vorgelegte 13. Änderungsatzung wird beschlossen. 
 
einstimmig beschlossen 
 
 
zu 6 Wassergebühren, Gebührenkalkulation 2024, Satzungsbeschluss 

 
Sachverhalt: 
Die Wassergebühren für das Jahr 2024 müssen neu kalkuliert werden. Entsprechend ist die 
19. Änderungssatzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 
06.12.2005 zu beschließen.  
 
Gebührenkalkulation 2024: 
Der seit 01.01.2023 bestehende kalkulatorische Zinssatz wird aufgrund der wieder steigenden 
Kapitalmarktzinsen mit 3 % beibehalten.  
 
Die Kalkulations-Wassermenge wird auf 99.694 cbm (= Durchschnitt der Jahre 2018 – 2022 

 
 
zu 5 Abwassergebühren, Gebührenkalkulation 2024; Satzungsbeschluss 

 
Sachverhalt: 
RAL Jost stellt die Gebührenkalkulation der Abwassergebühren für 2024 vor.  
Die Abwassergebühren müssen für das Jahr 2024 neu festgesetzt werden. Die Gebührenkal-
kulation wurde durch die Firma Allevo Kommunalberatung aus Obersulm erstellt. Ebenso 
muss die 13. Änderungssatzung (AbwS) vom 20.03.12 beschlossen werden. Als Kalkulations-
menge für das Schmutzwasser wurde der Durchschnitt der Jahre 2018-2022 mit 95.700 cbm 
(gerundet) festgelegt. Beim Niederschlagswasser hat sich die versiegelte Fläche auf nunmehr 
153.414 m² verändert.  
Die Verwaltung hat in Abstimmung mit der Planungsgruppe Leppert für Allgemeine Unterhal-
tung und Dokumentation Kosten i.H.v. 30.000 € (Mischwasser) aufgenommen. Hinzu kommen 
Kosten für die Rattenbekämpfung im Kanalnetz i.H.v. 20.000 €.  
Die Umlage an den Abwasserverband Mittleres Wiesental liegt bei 102.104 €. Die inneren 
Verrechnungen wurden in gleicher Höhe als im Vorjahr mit 16.457 € angesetzt. 
Der kalkulatorische Zinssatz verbleibt bei 3 %.  
 
Gegenüber dem Jahre 2023 ergibt sich nunmehr ein Gebührensatz von 3,02 €. Durch die 
Rückgaben i.H.v. insgesamt 46.129 € kann man die Gebühr um 0,48 €/cbm senken, d.h. auf 
2,54 €/cbm. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen Gebühr von 2,73 €/cbm eine Senkung 
von 0,19 €/cbm. 
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Die Kalkulation der Benutzungsgebühr Wasser 2024 ergibt einen Gebührensatz von 
3,03 €/cbm, was eine Gebührenerhöhung gegenüber dem Vorjahr um 0,28 €/cbm bedeutet. 
Die Benutzungsgebühr pro Kubikmeter für einen Bauwasserzähler oder einen sonstigen be-
weglichen Wasserzähler wird – angepasst an den normalen Gebührensatz- auf 3,03 €/cbm 
festgesetzt.  Die Gebührensatz 2023 für den Münzwasserzähler errechnet sich auf 3,24 €/cbm 
(incl. 7 % Umsatzsteuer).  
 
Die neuen Gebührensätze sind in der 19. Änderung der Wasserversorgungssatzung zu be-
schließen. 
 
Da im Jahre 2023 eine EDV-Änderung im Veranlagungsprogramm angestanden hatte muss-
ten die Vorauszahlungsraten einmalig auf 3 Raten festgesetzt werden. Diese Ratenzahlungen 
werden deshalb ab dem Jahre 2024 wieder auf vier Raten festgesetzt. Die Raten sind deshalb 
wieder in § 46 auf vier Raten festgesetzt worden.   
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Gebührenkalkulation Wasser 2024 vom 17.10.2023 mit einem 
Gebührensatz von 3,03 €/cbm. Die Benutzungsgebühr pro Kubikmeter für einen Bauwasser-
zähler oder einen sonstigen beweglichen Wasserzähler wird analog dem normalen Gebühren-
satz auch auf 3,03/cbm festgesetzt. 
 
Beim Münzwasserzähler ergibt sich ein Gebührensatz von 3,24 €/cbm (einschließlich Umsatz-
steuer). Ein Abgleich von Vorjahren wird nicht durchgeführt. Der kalkulatorische Zinssatz wird 
mit 3,0 % festgesetzt. 
 
Die vorgelegte 19. Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung vom 06.12.2005 wird 
beschlossen. 
 
einstimmig beschlossen 
 
 
zu 7 Annahme von Zuwendungen für die Gemeinde Hausen im Wiesental, Zeit-

raum: 01.07.2023 - 30.09.2023 
 
Beschluss: 

zu 8 

Sitzung des Gemeinderats vom 24.10.2023  Seite 4 von 6 

 
Die Kalkulations-Wassermenge wird auf 99.694 cbm (= Durchschnitt der Jahre 2018 – 2022 
festgesetzt.  
 
Folgende Investitionen wurden/werden getätigt: 

· Wasserleitung BA III (Bündtenfeldstraße/Zweierweg) im Zuge der 
Innenentwicklung Bürgerzentrum      240.000 €. 

· Wasserleitung Rathaus-Baldersau     120.000 € 
· Trinkwasserspeiseleitung zum Hochbehälter Kölsberg  172.000 € 
· Wasserleitung Talstraße – Hebelstraße      94.127 € 
· Wasserleitung Sportplatz (Stockmattweg-Friedhofstraße)  128.708 € 

 
Die Investitionskosten betragen somit 754.835 €. Die anteilige neue AfA für 2024 schlägt mit 
7.375 € zu Buche. 
 
Insgesamt erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2023 um 
16.835 € von bisher 92.013 € auf nunmehr 108.848 €. 
 
Insgesamt verändern sich die gebührenfähigen Gesamtkosten gegenüber dem Jahre 2023 um 
+ 27.725 € von bisher 274.704 € auf nunmehr 302.429 €.  
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zu 9 Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung 
 
Bürgermeister Lotter gibt aus nicht öffentlicher Sitzung bekannt, dass die Gemeinde Herrn 
Mathias Friedrich als Bauamtsleiter / Bautechniker zum 15.02.2024 eingestellt hat.   
 
 
zu 10 Allgemeine Anfragen und Anregungen 

 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die Ortsverbindungsstraße nach Gresgen anfängt, Schlag-
löcher zu bekommen. Hier sollte als Maßnahme wieder die Löcher geflickt werden. BM Lotter 
möchte hier den Bauhof beauftragen. 
Eine Gemeinderätin fragt, ab wann die Bushaltestelle Bergwerkstraße wieder angefahren 
wird. Die Verwaltung antwortet, dass hier zuerst noch das Bushäuschen errichtet werden 
muss und das Bushaltestellenschild wieder aufgestellt werden muss. Hier gab es Liefer-
schwierigkeiten. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass es im Flieschweg ein großes Schlagloch hat. BM Lotter ant-
wortet, dass sich auch hierum der Bauhof kümmern soll. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass es noch Informationen zum Thema Parken in der 
Radstraße (Baustelle Bergwerkstraße / Burichweg) geben soll, da hier vielen die Regelungen 
nicht bekannt sind. 
Die Verwaltung möchte dies nach dem nächsten Bauabschnitt durchführen.  
Einem Gemeinderatsmitglied ist aufgefallen, dass der Abwasserdeckel vor der Berg-
werkstraße 31 wackelt. 
Auch hier soll der Bauhof beauftragt werden.    
 
 
zu 11 Fragestunde der Einwohner 

 
Es wird angefragt, wie der Sachstand Verlängerung Sprachheilschule ist: 
Bürgermeister Lotter gibt bekannt, dass hier in der nächsten Sitzung eine Entscheidung be-
kannt geben wird.   
 
gez. Michael Malcher 
Protokollführung 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgelegten Aufstellung der bei der Gemeindekasse 
Hausen im Wiesental im Zeitraum 01.07.2023 – 30.09.2023 eingegangenen Geldzuwendun-
gen. Der Gesamtbetrag der eingegangenen Geldspenden beträgt 2.167,25 €, davon über 100 
€ = 2.167,25 €. Der Gemeinderat beschließt, diese Zuwendungen anzunehmen. 
 
einstimmig beschlossen 
 
 
zu 8 Bekanntgaben 

 
Bürgermeister Lotter gibt bekannt, dass die Fertigstellung der Brücke beim Golfplatz Ehner-
Fahrnau geplant im Herbst 2024 stattfindet. Hier gab es nach Auskunft der Stadt Schopfheim 
Förderungsprobleme, die jedoch nun behoben sind. Ab Frühjahr 2024 soll die Brücke saniert 
werden. 
 
Bürgermeister Lotter gibt bekannt, dass er bei den nächsten Parteisitzungen aus seinen Par-
teipolitischen Ämtern austreten will. 
  

Ende des amtlichen Teils
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Evang. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Spruch für den 21. Sonntag nach Trinitatis (29.10.):

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ (Römer 12, 21

Hürden

Im Hürdenlauf war ich nie gut. In meiner Schulzeit kam er zum Glück nur selten dran. Die Vorstellung, dass ich an so 
einer schwarz-weiß gestreiften Hürde hängen bleiben und stürzen würde, tauchte in mir auf, schneller als die Hürde 
selbst. Beim Zuschauen im Fernsehen, bei Olympiaden und Weltmeisterschaften, habe ich sie dagegen immer sehr 
bewundert: Die Hürdenläuferinnen und Hürdenläufer auf ihrer Bahn, wie sie absprangen, das Bein hochrissen und in 
einem weiten Satz über die Hürde sprangen, die nächste schon wieder vor Augen.

Im Leben musste ich dagegen schon über ein paar Hürden springen. Bei einigen dachte ich: Sie sind zu hoch. Aber 
„irgendwie geschafft“ habe ich die meisten trotzdem. Sehr gefreut habe ich mich, als ich zu dieser Erfahrung einmal den 
schönen Spruch von Nelson Mandela geschenkt bekam: „Es ist nie unmöglich, bis es geschafft ist.“

Dieses „nie“ ist vielleicht etwas vermessen. Aber Nelson Mandela war der Meinung, dass wir Menschen meistens 
mehr Angst vor der eigenen Stärke als Angst vor der eigenen Schwäche haben. So paradox das klingt – er wollte 
sagen: Traut euch, eure Kraft für das Gute einzusetzen! Vor allem: Übernehmt Verantwortung! Riskiert es, dabei auch 
Fehler zu machen, vielleicht sogar Schwäche und Blöße zu zeigen. Nelson Mandela war selbst nicht frei davon. 
Vielleicht hat er gerade darum so viel erreicht.

Überwinde das Böse mit Gutem. Das ist viel verlangt. Aber geht es anders? Ein anderer Spruch von Jesus gehört 
dazu. Auch er spricht von Überwindung: „In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt 
überwunden.“

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche – Ihre Ulrike Krumm

Gottesdienste – Zeit für Begegnung

Sonntag, 29. Oktober 2023   10:00 Uhr Gottesdienst in Hausen mit Prädikant Thomas Schell

Sonntag, 05. November 2023   10:00 Uhr Gottesdienst in Hausen mit Abendmahl

Sonntag, 12. November 2023   19:00 Uhr Taizé-Gebet in der evangelischen Kirche

An jedem Donnerstag, außer an den Donnerstagen, an denen der Altennachmittag stattfindet, wird im
 „Haus an der Wiese, Bündtenfeldstraße 12, eine ökumenische Andacht gefeiert – wechselweise von 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen aus beiden Konfessionen. Zu diesen Andachten sie auch alle 
Hausenerinnen und Hausener herzlich eingeladen!

 Kirche offen zum Gebet
Die Evangelische Kirche in Hausen ist täglich zwischen 10-18 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 

KiBA – Kinder-Bibel-Abenteuer
Am Samstag, 28.10., treffen sich abenteuerbegeisterte Kinder wieder von 10-12 Uhr zum Kinder-Bibel-Abenteuer im 

Gemeindehaus. Freundinnen und Freunde dürfen gerne mitgebracht werden. Das KiBa-Team freut sich über alle, die 
kommen!

Altennachmittag
Das Mitarbeiterteam lädt am 9. November, um 14:30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus ein. 
Wenn Sie abgeholt oder nach Hause gebracht werden möchten, melden Sie sich bitte bei Frau Kundlacz, Tel. 9826.
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Kath. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Danke!
Bei allen, die zur Lebensmittelsammlung für den Schopfheimer Tafelladen und zur Gestaltung des Erntedankaltars 

etwas beigetragen haben, möchten wir uns im Namen der Bedürftigen sehr herzlich bedanken! Danke auch allen 
Kindern und Familien sowie dem Evangelischen Singkreis für ihr engagiertes Mitwirken im Erntedank-Gottesdienst!

Gruppen und Angebote

Freitag, 27.10.2023
09:30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus. Kontakt: Frau Manuela Kosch, Tel. 69 75 884

Montag, 30.10.2023
14-17 Uhr Die Beratungsgespräche mit Herrn Berthold Bausch finden zur Zeit nicht statt.

Dienstag, 31.10.2023 
Evangelische Singkreis, Kontakt: Frau Ellen Krebs, Tel. 07622 - 5866.

Verschiedene Chöre des Kirchenbezirks singen im zentralen Gottesdienst des 
Kirchenbezirks zum Reformationstag in der Evang. Kirche in Rötteln. Der

Singkreis ist mit dabei und probt darum nicht in Hausen.

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Freitag 9:30 bis 12:30 Uhr  Dienstag 15-16.30 Uhr 
Ev. Pfarramt, Hebelstraße 17a / Telefon: 07622 - 2548 / E-Mail-Adresse: hausen@kbz.ekiba.de
Zuständig für die vakante Pfarrstelle ist Frau Pfarrerin Ulrike Krumm aus Fahrnau. Sie ist erreichbar per 
E-Mail unter Ulrike.Krumm@kbz.ekiba.de und per Telefon unter 07622-67 22 663 bzw. 0151 68 121 849. 
Diakonin Rebekka Tetzlaff erreichen Sie unter Rebekka.Tetzlaff@kbz.ekiba.de, Telefon 0162 4569 616.

Sonntag, 29. Oktober 2023   30. Sonntag im Jahreskreis – Beginn Winterzeit
Hausen 09:00 Uhr Eucharistiefeier / Pfr. Michael Latzel
 
Montag, 30. Oktober 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Dienstag, 31. Oktober 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Mittwoch, 01. November 2023   Allerheiligen
Hausen 09:00 Uhr Eucharistiefeier / Pfr. Michael Latzel 

anschließend Gräberbesuch / Diakon Uwe Degenhardt
 
Donnerstag, 02. November 2023   Allerseelen
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
Schopfheim 18:30 Uhr Eucharistiefeier mit Totengedenken für die Verstorbenen der 

Seelsorgeeinheit / Pfr. Michael Latzel, Team 

Freitag, 03. November 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Sonntag, 05. November 2023   31. Sonntag im Jahreskreis
Hausen 11:00 Uhr Eucharistiefeier / Pfr. Michael Latzel, Diakon Uwe Degenhardt

Kath. Pfarrbüro St. Josef – Schulstraße 6 – 79688 Hausen im Wiesental
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Montag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 16 – 18 Uhr 
Tel. 07622-3438, Fax 07622-668797 E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de. 
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Vereine berichten

Der Ortsverband informiert:
REHADAT-Broschüre zu Long COVID
Die Reihe REHADAT-Wissen hat eine neue Ausgabe zum 
Thema Berufl iche Teilhabe von Menschen mit Long COVID 
herausgebracht. Die Online-Broschüre mit dem Titel  „Von 
wegen nur ein Schnupfen!“ erklärt, wie Long COVID-Betro-

ff ene am Arbeitsleben teilhaben können. Es gibt praktische 

Tipps zur berufl ichen Wiedereingliederung und zur Arbeits-
gestaltung. Interviews und Statements ermöglichen konk-
rete Einblicke in den Arbeitsalltag Betroff ener. Ebenso wird 
über das Krankheitsbild informiert. Bei Long COVID geht 
es um die Spät- oder Langzeitfolgen nach einer Coronain-
fektion, wie beispielsweise Erschöpfung, Gedächtnisprob-
leme oder Schmerzen. Laut REHADAT gilt dies für mind-
estens zehn Prozent der Infi zierten. Der Leitfaden „Von we-
gen nur ein Schnupfen!“ ist kostenlos und barrierefrei unter 

www.rehadat-wissen.de/ausgaben/12-long-covid abrufbar. 

REHADAT ist ein zentrales, unabhängiges und langjährig-

es Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln mit 

inzwischen 14 Portalen, vielen Publikationen, Apps und 

Seminaren rund um berufl iche Teilhabe und Inklusion.
Ortsverband Hausen i. W.

Kryokonservierung von Eierstockgewebe ist Kassen-
leistung
Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSV 
wurde 2019 ein neuer Leistungsanspruch auf Entnahm 
und Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen
oder von Keimzellgewebe, also Eierstock- oder 
Hodengewebe, im Falle keimzellschädigender Therapien 
eingeführt. Bei einer Kryokonservierung werden
Keimzellen oder -gewebe entnommen und durch Einfrier-
en in fl üssigem Stickstoff  über lange Zeit aufbewahrt. So 
wird schwerkranken Menschen ermöglicht, nach einer 
keimzellschädigenden Behandlung, beispielsweise bei 
Krebs, Kinder zu bekommen. Zu keimzellschädigenden 
Behandlungen zählen zum Beispiel die operative
Entfernung von Keimdrüsen oder auch Chemo- sowie 
Strahlentherapie. Seit Juli 2023 gibt es nun eine Abrech-
nungsziff er für die Kryokonservierung von Eierstock-
gewebe.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in begrün-
deten Fällen die Kosten. Der Anspruch auf Entnahme und 
Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder von
Keimzellgewebe besteht für Frauen bis zur Vollendung des 
40., bei männlichen Versicherten bis zur Vollendung des 
50. Lebensjahrs.

Nachruf

 Die Hebelmusik nimmt Abschied von ihrem Ehrenmitglied

Helmut Lauber
Von 1971 bis 2012 war Helmut ein geschätzter aktiver Musiker auf der 
1. Trompete.

Leider hat er 2012 das aktive musizieren krankheitsbedingt beenden müssen.

2007 wurde Helmut zum Ehrenmitglied ernannt.

An der Trauerfeier nahmen wir mit zwei Chorälen und dem Lied vom “Guten 
Kameraden” Abschied von Helmut.

Seinen Angehörigen sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

Wir werden Helmut ein ehrendes Andenken bewahren.

Hebelmusik Hausen 1855 e.V.
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Sonstiges Wissenswertes

Neues Angebot des Skiclub 
Zell im Wiesental e.V.

Der Skiclub Zell im Wiesental e.V. 
möchte jedem Kind die Möglichkeit 
geben, Spaß an Sport und Bewegung 
zu haben. Neben den bereits seit vielen 
Jahren bestehenden Gruppen Skigym-
nastik für Kinder und Jugendliche soll 
deshalb ab 

 Mittwoch, den 08. November 
2023, 15:00 bis 15:45 Uhr, Halle Atzen-
bach  

eine neue Gruppe für Kinder ab 4 Jahren 
mit Behinderung gestartet werden.
Unser Ziel ist es, Kindern und Eltern eine 
kleine Auszeit zu geben und Spaß an 
Sport, Spiel und Bewegung zu vermit-
teln.
Das Angebot richtet sich vor allem an 
Kinder mit körperlicher Behinderung 
und ist auch geeignet für Kinder im 
Rollstuhl und blinde Kinder. 
Kinder mit geistiger Behinderung kön-
nen sich gerne unser Training anschauen. 
Gemeinsam mit  unserer Übungsleiterin 
kann dann unter Berücksichtigung der 
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 
von Fall zu Fall abgestimmt werden, ob 
das Training passend ist.   
Für alle gilt: Sollten Sie unsicher sein 
oder Fragen haben, freuen wir uns über 
eine Kontaktaufnahme über jugend@
skiclub-zell.de.     

Sonntagswanderung:

 Auf den Spuren des Karst
Wann: Sonntag, den 05.11.2023
Strecke: Parkplatz bei Nord-
schwaben  -  Nordschwaben  -  Dop-
peldoline  -  Teufelsloch  -  Hohe 
Flum  -  Parkplatz bei Nordschwaben
Wanderzeit: ca. 2 ¾ Std., bei +/- 
180 Hmtr. und 10 km
Abmarsch: 12:00 Uhr mit Pkw 
am Rathaus
Wanderführer: Ulrich Wagner, Tel. 
67 26 23
ACHTUNG: Anmeldung erwün-
scht !!
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Anzeigen


